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Ziele und Grenzen jeder medizinischen Maßnahme werden durch die
Menschwürde, das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschließlich des Rechts auf
Selbstbestimmung sowie das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
bestimmt. Diese bilden auch die Grundlage der Auslegung aller Willensbekundungen
der Patienten. Jede medizinische Maßnahme setzt in der Regel die Einwilligung des
Patienten nach angemessener Aufklärung voraus.1
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EINLEITUNG

1 Empfehlungen der Bundesärztekammer und der zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis



§ 1901a BGB
1. Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 

bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung 
kann jederzeit formlos widerrufen werden.

2. Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach 
Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu 
berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

3. Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
4. Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 

Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
5. Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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RECHTSGRUNDLAGE



§ Patientenverfügung (§ 1901a Abs. 1 BGB)

Ist eine schriftliche Festlegung eines einwilligungsfähigen Volljährigen für den Fall 
seiner Einwilligungsunfähigkeit, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung 
noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder 
sie untersagt.

§ Vorsorgevollmacht (§ 1901c S. 2 BGB)

Mit Ihr bestellt ein Patient eine Vertrauensperson zu seinem Vertreter in 
Gesundheitsangelegenheiten. Durch sie wird die Anordnung einer Betreuung 
vermieden.
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BEGRIFFSEINORDNUNG



§ Betreuungsverfügung (§ 1901c S. 1 BGB)

Ist die Bitte des Patienten an das Betreuungsgericht die von ihm vorgeschlagene 
Vertrauensperson zum Betreuer zu bestellen. Dem Wunsch hat das 
Betreuungsgericht grundsätzlich zu entsprechen.
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BEGRIFFSEINORDNUNG



Die Patientenverfügung ist von anderen Willensbekundungen abzugrenzen

a) Mitteilung von Überzeugungen, Wertvorstellung u.Ä.

b) Behandlungswünsche
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BEGRIFFSABGRENZUNG



§ 1901a BGB
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 

bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt
(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach 
Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 

Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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TATBESTANDSMERKMALE



Bestimmtheit

§ Patientenverfügungen müssen die noch nicht eingetretenen medizinischen 
Situationen und ihre gewünschten Konsequenzen hinreichend konkret 
bezeichnen. 

§ Allgemeine Formulierungen und Richtlinien für ein künftige Behandlung reichen 
nicht.

§ Wendungen wie „Wenn keine Aussicht auf Besserung im Sinne eines für mich 
erträglichen umweltbezogenen Lebens besteht, möchte ich keine 
lebensverlängernden Maßnahmen“ entfalten daher keine Bindungswirkung. (BT-
Drs. 16/8442, S. 14)

§ Bsp: Patientenverfügung
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TATBESTANDSMERKMALE
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§ 1901a BGB
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 

bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt
(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach 
Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 

Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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RECHTSFOLGE



§ Für den Betreuer oder den Bevollmächtigten ist die Patientenverfügung nach 
§ 1901a Abs. 1 Satz 2 BGB unmittelbar verbindlich wenn

• der Verfasser Festlegungen gerade für diejenige Lebens- und 
Behandlungssituation getroffen hat, die nun zu entscheiden ist,

• der Wille nicht auf ein Verhalten gerichtet ist, das einem gesetzlichen Verbot 
unterliegt (Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB)),

• der Wille in der Behandlungssituation noch aktuell ist und

• keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Patientenverfügung durch 
äußeren Druck oder aufgrund eines Irrtums zustande gekommen ist.
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RECHTSVERBINDLICHKEIT



§ 1901a BGB
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 

bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt 
(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach 
Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 

Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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KEINE REICHWEITENBEGRENZUNG



§ 1901a BGB
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 

bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt 
(Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen 
des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach 
Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. 
Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.
(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder Vorlage einer 

Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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KEINE REICHWEITENBEGRENZUNG



§ Umstritten ist die Frage, ob der Arzt unmittelbar auf der Grundlage einer 
Patientenverfügung entscheiden darf, wenn der Patient keinen Betreuer oder 
Bevollmächtigen hat.

§ BÄK und ZEKO plädieren für eine direkte Bindungswirkung des Arztes, wenn 
dieser keine Zweifel hat, dass die Patientenverfügung auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zutrifft.

§ Das Schrifttum im Betreuungsrecht wendet sich dagegen und fordert in diesen 
Fällen die Anrufung des Betreuungsgerichtes (Ausnahme: Notfallsituation siehe 
sogleich)

§ Der BGH hat sich zwischenzeitlich ebenfalls für eine unmittelbare 
Bindungswirkung ausgesprochen, wenn die Patientenverfügung zu der aktuellen 
Behandlungssituation hinreichend konkrete Anweisungen enthält.
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FEHLEN EINES BETREUERS/BEVOLLMÄCHTIGTEN



§ 1901a BGB
(1) […]
(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer 

Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der 
Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten 
festzustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche 
Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist 
aufgrund konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere 
frühere mündliche oder schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse 
Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.

(3) […]
(4) […]
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend.
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FEHLENDE PATIENTENVERFÜGUNG



§ In Notfallsituationen, in denen der Wille des Patienten nicht bekannt ist und für die 
Ermittlung individueller Umstände keine Zeit bleibt, ist die medizinisch indizierte 
Behandlung einzuleiten, die im Zweifel auf die Erhaltung des Lebens gerichtet ist 
(in dubio pro vita). 

§ Der Arzt darf den mutmaßlichen Willen des Patienten zur Behandlung 
unterstellen.

§ Im weiteren Verlauf gelten die allgemeine Grundsätze.

• Bestimmung des mutmaßlichen oder bekannten Patientenwillens

• Anrufung des Betreuungsgerichts oder Einbeziehung des Betreuer oder 
Bevollmächtigten.
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NOTFALLSITUATIONEN



§ Das 3. Betreuungsrechtsänderungsgesetz hat die Notwendigkeit der 
Genehmigung durch das Betreuungsgericht erheblich eingeschränkt. Seit dem 
1.9.2009 ist eine gerichtliche Entscheidung nur einzuholen, wenn

• der Arzt und der Vertreter sich nicht über den Patientenwillen einig sind (§
1904 Abs. 4 BGB) und 

• der Patient aufgrund der geplanten ärztlichen Maßnahme oder aufgrund der 
Weigerung des Vertreters, der vom Arzt vorgeschlagenen Maßnahme 
zuzustimmen, in die Gefahr des Todes oder eines schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schadens gerät.
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GENEHMIGUNG DES BETREUUNGSGERICHTES


